ORTSRECHT
der Stadt Neustadt in Sachsen

Satzung
Uber die Benutzung und die Gebtihren der Stadtbibliothek
Neustadt in Sachsen



Auf der Grundlage der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO)

§ 4 und des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes (SachskKAG) § 9 hat der

Stadtrat der Stadt Neustadt in Sachsen am 26. November 2003 folgende Neufassung der
Satzung beschlossen:

8 1 Allgemeines

(1) Die Stadtbibliothek Neustadt ist eine 6ffentliche Einrichtung der Stadt
Neustadt in Sachsen.

(2) Jedermann ist im Rahmen dieser Satzung berechtigt, die Bibliothek auf &ffentlich-
rechtlicher Grundlage zu benutzen.

§ 2 Offnungszeiten

Die Stadtbibliothek hat festgelegte Offnungszeiten, die durch das Amtsblatt der Stadt
Neustadt bekannt gegeben werden.

8§ 3 Anmeldung

(1) Far die Benutzung der Stadtbibliothek ist eine Anmeldung und die Ausstellung
eines Benutzerausweises gegen eine einmalige Anmeldegebihr gemaf Anlage 1
Ziff. 1 erforderlich.

(2) Fur Kinder ist die weitere Benutzung im Rahmen der Satzung kostenlos. Leser ab
18 Jahre haben eine Jahresgebihr gemaf Anlage 1 Ziff. 2 fir jedes neue
Lesejahr zu zahlen.

(3) Der Benutzer meldet sich unter Vorlage seines Personalausweises oder eines
gleichgestellten Ausweisdokumentes an. Dazu sind die Angaben des Vor- und
Familiennamens, der Anschrift und des Geburtsdatums auf dem Anmeldeformular
notwendig.

Der Benutzer erkennt mit seiner Unterschrift die Satzung an und erteilt Damit seine
Einwilligung, die Angaben zu seiner Person elektronisch zu speichern.

(4) Benutzer der Bibliothek konnen Kinder ab 6 Jahren werden. Bei Benutzern unter 16
Jahren ist die schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten und dessen Daten
zwingend erforderlich. Bei Jungendlichen vom 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
kann die schriftliche Erlaubnis des Erziehungsberechtigten in angemessener Frist
nachgereicht werden. Der Erziehungsberechtigte verpflichtet sich damit gleichzeitig zur
Haftung fur den Schadensfall und zur Begleichung anfallender Gebuhren.

(5) Bevollmachtigte Personen offentlicher Einrichtungen oder privatrechtlicher Unternehmen

melden sich durch schriftlichen Antrag ihres vertretungsberechtigten Organs an und
hinterlegen ein oder zwei Unterschriften von berechtigten Benutzern.

Der Bevollméchtigte hat die Benutzungsbedingungen in der jeweilig geltenden Fassung
schriftlich anzuerkennen.

(6) Der Benutzerausweis ist bei der Ausleihe und Rickgabe von Medieneinheiten vorzu-
legen. Sein Verlust ist der Stadtbibliothek unverziglich mitzuteilen. Vier Wochen nach
der Verlustmeldung kann durch die Bibliothek ein Ersatz - Benutzerausweis ausgestellt
werden. Er ist kostenpflichtig gemaf Anlage 1 Ziff. 3.

(7) Der bei der Anmeldung ausgestellte Benutzerausweis ist nicht tbertragbar.
Der Benutzer ist verpflichtet, Namensanderung oder Wohnungswechsel der Bibliothek
unverzuglich mitzuteilen.



8§ 4 Aufenthalt in den Bibliotheksrdumen

(1) Die Benutzer haben aufeinander Ricksicht zu nehmen, die erforderliche Ruhe zu
bewahren und andere Verhaltensweisen, die die ungestdrte Benutzung beeintrachtigen
oder die Medien gefahrden, zu unterlassen.

(2) Tiere dirfen nicht mit in die Bibliothek gebracht erden. Benutzer missen ihre Taschen
wahrend des Bibliotheksbesuches in Aufbewahrung geben. Fir die Garderobe und
abgestellte Sachen (z.B. Taschen) Ubernimmt die Bibliothek keine Haftung.

(3) In den Bibliotheksrdumen ist die Einnahme von Speisen und Getranken untersagt.
Rauchen ist in allen Bereichen verboten!

(4) Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Benutzer, die wiederholt oder in
grober Weise gegen die Benutzerordnung verstol3en, kdnnen zeitweise oder ganz von
der Benutzung der Stadtbibliothek ausgeschlossen werden. Der Benutzerausweis wird
fur die festgelegte Dauer einbehalten.

§ 5 Ausleihe, Verlangerung, Vorbestellung

(1) Alle Medieneinheiten haben eine reguléare Leihfrist von 4 Wochen, ausgenommen sind
Medien mit verklrzter Leihfrist: CD’s, CD-ROMs, Horblcher: Leihfrist 2 Wochen, Videos,
DVD'’s, PC-Spiele: Leihfrist 1 Woche.

Sind Medien mehrfach vorbestellt, kann die Bibliothek die Ausleihfrist verkirzen.

(2) Entliehene Medien durfen nicht an dritte weiter verliehen werden.

(3) Die Leihfrist kann vor Ablauf auf formlosen Antrag verlangert werden, wenn keine
Vorbestellung vorliegt.

(4) Bei Uberschreitung der Ausleihfrist sind Versaumnisgebiihren gemaR Anlage 1
Ziff. 4 zu zahlen, auch wenn der Benutzer keine schriftliche Mahnung erhalten hat.

(5) Ausgeliehene Medien kénnen vom Benutzer vorbestellt werden. Die Post- und
Fernmeldegebuhr fiir die Benachrichtigung tragt der Benutzer geman Anlage 1
Ziff: 5.

(6) Benutzer kdnnen von der Bibliothek Kopien aus dem Bibliotheksgut anfertigen lassen,
sofern sie fur die Ausbildung oder Prifungsvorbereitung benétigt werden.
Das kopieren ist nur unter Einhaltung des Urheberrechts gestattet sowie kostenpflichtig
gemal Anlage 1 Ziff. 6.

§ 6 Ausleihbeschrankungen
Medien, die als Informationsbestand jederzeit fiir die Benutzer zur Verfigung stehen
mussen oder aus anderen Grunden nur in der Bibliothek benutzt werden sollen, kdnnen
dauernd oder voribergehend von der Ausleihe aul3er Haus ausgeschlossen werden.
Die Entscheidung dariber trifft der Leiter der Bibliothek.

§ 7 Pflichten der Benutzer

(1) Die Benutzer sind verpflichtet, die entliehenen Medieneinheiten sorgfaltig und pfleglich zu
behandeln und vor Beschadigung und Verlust zu beschutzen.



(2) Der Benutzer ist verpflichtet, den Zustand und die Vollstandigkeit der ihm Gbergebenen
Medien zu prifen und etwa vorhandene Schéaden sofort anzuzeigen.
Erfolgt keine Anzeige, gelten die Medien als in einwandfreiem Zustand tbernommen. Fur
nicht gemeldete Schéaden haftet der letzte Entleiher.

(3) Entliehene Ton- und Bildtrager dirfen nur auf handelsiblichen Geraten unter Berlick-
sichtigung der vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen abgespielt
werden. Fur die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtes haftet
der Benutzer.

(4) Videokassetten sind vor der Riickgabe zurtickzuspulen. Fir nicht zuriick gespulte
Videokassetten entstehen Gebiihren gemaR Anlage 1 Ziff. 7.

8 8 Schadenersatz

(1) Die Art und die Hohe der Ersatzleistung bestimmt die Bibliothek nach pflichtgemaiem
Ermessen.

(2) Fur verlorene, beschmutzte oder auf andere Weise beschadigte Medien ist die
Wiederbeschaffung des Originals oder voller Kostenersatz gemaf3 Anlage 1 Ziff. 7 zu
leisten. Die Art des Ersatzes bestimmt der Bibliotheksleiter.

Kdnnen beschmutzte oder beschadigte Medien instand gesetzt werden, kann die
Bibliothek vom Benutzer die Erstattung der Auslagen gemaf3 Anlage 1 Ziff. 7
verlangen.

(3) Bei grober Beschéadigung oder Verlust von Videos, CD’s, Kassetten, DVD’s und CD-
ROM’s ist grundsatzlich der Wiederbeschaffungspreis zu erstatten.

§ 8 Leihfristiberschreitung

(1) Bei Uberschreitung der Leihfrist sind Versaumnisgebiihren gemal Anlage 1 Ziff. 4
zu zahlen, auch wenn der Benutzer keine schriftliche Mahnung erhalten hat.

(2) Die Bibliothek schickt schriftiche Mahnungen wie folgt:
(Stichtag fur Riickgabe auf Computerausdruck ersichtlich)
1. Mahnung: nach 2. Woche Uberziehung der Ausleihfrist
2. Mahnung: nach 4. Woche Uberziehung der Ausleihfrist mit Angabe eines
definierten Ruckgabetermins sowie Mitteilung Uber mogliche Rechtsfolgen,
u.a. Kostenersatz nach Anlage 1 Ziff. 7.
Nach 5 Wochen Uberziehung erfolgt die Rechnungslegung tiber den Kostenersatz und
Versdumnisgebuhren.

(3) Die Bibliothek kann die Entscheidung tber die Ausleihe weiterer Medien von der
Ruckgabe angemahnter Medien sowie von der Erflillung bestehender Zahlungspflichten
abhéngig machen.

8§ 10 Nutzung des Internets

(1) Der offentliche Internetzugang kann entsprechend dem Bildungs- und Informations-
auftrag der Bibliothek von Benutzern und Besuchern genutzt werden.

(2) Voraussetzung fir die Nutzung eines Internetzuganges ist der Erwerb eines
Internetbons, geméank Anlage 1 Ziff. 10, bei den Mitarbeitern der Stadtbibliothek.
Der Internetarbeitsplatz wird durch die Mitarbeiter der Bibliothek zugewiesen.



(3) Die Nutzungsdauer ist auf eine halbe Stunde begrenzt. Den Mitarbeitern der
Stadtbibliothek ist es vorbehalten, bedarfsabhangige Erweiterungen bzw.
Einschrankungen der Nutzungsdauer vorzunehmen.

(4) Die Verwendung eigener Datentrager an den Internetarbeitsplatzen ist nicht erlaubt.
Des Weiteren ist es nicht gestattet, Anderungen in Arbeitsplatz- und Netzkonfigurationen
durchzufiihren sowie technische Stérungen selbststandig zu beheben.

(5) Die Stadtbibliothek ist nicht fur Inhalte, Verfligbarkeiten und Qualitéat des Internetzu-
ganges und der enthaltenen Online-Dienste verantwortlich.

(6) Nutzer, die gegen einschlagige Regelungen (u.a. diese Satzung, Strafgesetzbuch,
Jungendgesetzbuch, Datenschutzgesetz) oder gegen den moralischen Kontext der
Gesellschaft verstof3en bzw. den Internetzugang zu kommerziellen Zwecken nutzen,
kénnen von der Benutzung ausgeschlossen werden.

(7) Die Bibliothek haftet nicht fur Schaden, die durch die Nutzung des Internetzuganges, z.B.
die Offenlegung persoénlicher Daten, entstehen.

(8) Die Nutzung des Internetzuganges ist nur im eigenen Namen erlaubt. Bei Missbrauch
haftet der eingetragene Nutzer.

(9) Restguthaben bei nicht ausgelasteter Benutzungszeit werden nicht ausgezahlt.

8§ 11 Leihverkehr

Medien, die im Bestand der Stadtbibliothek Neustadt nicht nachgewiesen sind,
werden, soweit moglich, durch den Deutschen Leihverkehr nach dem hierfir geltenden
Richtlinien beschafft. Daftir wird eine entsprechende Gebihr s. Anlage 1 Ziff. 9 erhoben.

§ 12 Haftung der Stadtbibliothek

(1) Die Stadtbibliothek haftet nicht fir Schaden, die durch die Benutzung der entliehenen
Medien entstehen.

(2) Eine Haftung fur den Tascheninhalt in Verwahrung gegebener Sachen sowie fiir nicht in
Verwahrung gegebener Sachen, einschlieZlich Geld und sonstige Wertsachen, sind
ausgeschlossen.

8§ 3 In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung uber die Benutzung und die Gebihren der Stadtbibliothek Neustadt tritt mit
Wirkung vom 01.01.2004 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die ,Satzung Uber die Benutzung und die Gebuhren der Bibliothek*®
vom 09.10.1996 (Beschluss-Nr. SR 96-351), die 1. Anderung der Satzung vom
24.10.2001 (Beschluss-Nr. SR 01-204, Artikel 3) und die ,Satzung zur 2. Anderung der
Satzung uber die Benutzung und Geblihren der Stadtbibliothek Neustadt in Sachsen*
vom 19.12.2001 (Beschluss-Nr. SR 01-224) aul3er Kraft.

Neustadt in Sachsen, 26.November 2003

Grutzner
Blrgermeister



Anlage 1

zur Satzung Uber die Benutzung und die Gebiihren der Stadtbibliothek Neustadt

Geblhren der Stadtbibliothek Neustadt

1. Anmeldegebihr 3,00 €

2. Nutzungsgebuhren
- Jahresbenutzungsgebihr (ab vollendeten 18. Lebensjahr) 6,00 €
- Ermafigung fur Sozialhilfeempfanger, Studenten 3,00 €
(Das Vorliegen der Voraussetzungen ist durch ein amtliches
Dokument nachzuweisen.)

3. Ausstellung eines Ersatzbenutzerausweises 3,00 €

4. Versaumnisgebiihren

- je angefangene Woche: Erwachsene 2,00 €
Kinder u. Jugendliche
unter 18 Jahre: 1,00 €
5. Vorbestellung Ersatz der Post-
und Fernmelde-
gebihr

6. Kopierleistungen
durch einen Mitarbeiter der Einrichtung

- pro Kopie A 4 einseitig 0,15 €
- pro Kopie A 4 doppelseitig 0,25 €
- pro Kopie A 3 einseitig 0,25 €
- pro Kopie A 3 doppelseitig 0,40 €

7. Kostenersatz
- bei Beschadigung oder Verlust von Medien Anschaffungspreis
zzgl. Gebuhr fir die Computererfassung 5,00 €

- Wiederherstellung eines durch den Benutzer beschadigten
oder entfernten Strichcodeetikettes 3,00 €

- bei kleineren Schaden an Druckererzeugnissen oder bei
Beschadigung bzw. Verlust von MC-, CD-, DVD-, CD-ROM
und Videohtillen 2,00 €

- Ruckspulgebhr fir Videos 1,00 €



Anlage 1 Blatt 2

8. Ausleihgebltihr fur elektronische Medien
- CD - ROM's, Horblcher; Ausleihzeit: 2 Wochen 1,00 €
- Videos, DVD’s, PC-Spiele; Ausleihzeit: 1 Woche 1,00 €
9. Fernleihe
- pro Fernleihbestellung Ersatz der Post-
und

Fernmeldegebihr

- Gebuhr pro Leihverkehrsschein 0,50 €

10. Internetbenutzung

- Zeitdauer von 30 Minuten 1,00 €
- Druckkosten je Seite schwarz-weil3: 0,10 €

farbig: 0,20 €
- Disketten je Stlick 0,50 €

Neustadt in Sachsen, 26. November 2003

Grutzner
BlUrgermeister



Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Sachsen
(SachsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sa&chsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der SdchsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gliltig zustande gekommen.

Dies qilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Burgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SachsGemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in 8 4 Abs. 4 Satz 1 SachsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet hat

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegeniber der
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrtinden soll,
schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sa&chsGemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.



1. Anderung
der Satzung Uber die Benutzung und die Gebtuhren
der Stadtbibliothek Neustadt in Sachsen

Auf der Grundlage der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) § 4 und
des Sachsischen Kommunalabgabengesetzes (SdchskKAB) § 9 hat der Stadtrat der Stadt
Neustadt am 25. Januar 2006 folgende 1. Anderung der Satzung liber die Benutzung und die
Gebuhren der Stadtbibliothek Neustadt in Sachsen vom 26. November 2003 beschlossen:

Artikel 1 — Anderung der Satzung

Die Satzung uber die Benutzung und die Gebiihren der Stadtbibliothek Neustadt in Sachsen
vom 26. November 2003 wird wie folgt geandert:

1. Im 8§ 3 wird der Absatz 2 gestrichen.

2. In der Anlage 1 zur Satzung erhéalt der Punkt 2 folgende neue Fassung:

2. Nutzungsgebthren

2.1 Jahresnutzungsgebuhr fir Erwachsene 12,00 EUR
ausgenommen die im Pkt. 2.2 Genannten

2.2 Jahresnutzungsgebuhr fir Erwachsene 6,00 EUR
in der Ausbildung, im Studium und fur
Empfanger von Hilfe zum Lebensunterhalt
(Grundsicherung, Arbeitslosengeld 11,

Sozialhilfe)
2.3 Jahresnutzungsgebuihr fur Kinder 4,00 EUR
2.4 Jahresnutzungsgebihr far Familien 15,00 EUR
2.5 Tagesnutzungsgebihr 2,00 EUR

Artikel 2 In-Kraft-Treten

Die Satzung zur 1. Anderung der Satzung tber die Benutzung und die Gebiihren der
Stadtbibliothek Neustadt in Sachsen tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Ausgefertigt:

Neustadt, 25. Januar 2006

Grutzner
Blrgermeister



	ORTSRECHT
	Anlage 1
	Anlage 1 Blatt 2
	Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
	1. Änderung
	der Satzung über die Benutzung und die Gebühren
	Artikel 1 – Änderung der Satzung
	Artikel 2  In-Kraft-Treten


